
 1 

   Gemeindeamt Neukirchen bei Lambach  „Zugestellt durch Post at.“ 
    Pol. Bezirk Wels - Land                          Amtliche Mitteilung! 
    4671 Neukirchen bei Lambach  8                                  An einen Haushalt! 
    www.gemeindeneukirchen.at 
 

 
24. Jänner 2012 

 

R U N D S C H R E I B E N  Nr. 1/2012  
 

Heizkostenzuschuss 
 
Die OÖ Landesregierung hat in der Sitzung am 19. Dezember 2011 für die Heizperiode 
2011/2012 die Gewährung eines Heizkostenzuschusses an sozial bedürftige Personen 
beschlossen. 
Die Anträge auf Zuerkennung eines Heizkostenzuschusses 2011/2012 können bis spätestens 
13. April 2012 im Gemeindeamt eingebracht werden. 
 

Der Heizkostenzuschuss kann nur jenen Personen gewährt werden, die auch tatsächlich 
für die Heizkosten aufzukommen haben.  Demnach ist die Gewährung eines Zuschusses an 
jene Personen ausgeschlossen, bei denen vertraglich sichergestellt ist, dass für ihre 
Heizkosten Dritte aufzukommen haben (z.B. im Rahmen eines Übergabevertrages), dasselbe 
gilt auch für Personen, die ihren Brennstoff aus eigenen Energiequellen abdecken. 
 

Der Zuschuss beträgt € 140,--. Wird die Einkommensobergrenze um bis zu maximal € 50,-- 
überschritten, kommt der halbe Betrag (€ 70,--) zur Auszahlung. 
 

Einkommensobergrenzen:  - Alleinstehende   €      814,82 
            - Ehepaare/Lebensgemeinschaften €   1.221,68 
    - + je Kind    €      154,79 
 
Mitzubringen sind sämtliche Einkommensnachweise. 
Bei Pensionsbezieher/innen ist der Pensionsabschnitt - Dezember 2011 vorzulegen. 
Zum Einkommen zählen: Arbeitslohn, Pension, Ausgleichszulage, Einkünfte aus der Land- 
und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Vermietung/Verpachtung, Unterhaltszahlungen, 
Kinderbetreuungsgeld, Notstandshilfe. 
Nicht zum Einkommen zählen: Familienbeihilfe einschließlich Kinderabsetzbetrag, 
Stipendien an Unterhaltsberechtigte, Kinderbereuungsbonus des Landes OÖ, Pflegegeld, 
Wohnbeihilfe, Urlaubs- u. Weihnachtsgeld. 

 
Informationen zum Umtausch von Führerscheinen 

 
Seit 1. März 2006 werden nur mehr Scheckkartenführerscheine ausgegeben. Bestehende 
Papierführerscheine können – müssen aber nicht – umgetauscht werden. 
 

Folgende Führerscheine bleiben bis 18. Jänner 2033, d.h. noch ungefähr 20 Jahre, gültig: 
• Papier- und Scheckkartenführerscheine für die Klassen A (Motorrad) und B (Pkw), die  

bisher ausgestellt wurden  
• Papier- und Scheckkartenführerscheine für die Klassen A (Motorrad) und B (Pkw), die 

bis 18. Jänner 2013 ausgestellt werden 
 

Voraussetzung für die Beibehaltung der Gültigkeit bis 2033 ist, dass Namen und Daten im 
Führerschein noch lesbar sind und die Betreffende/der Betreffende auf dem Foto eindeutig 
erkennbar ist. 
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Scheckkartenführerscheine, die ab 19. Jänner 2013 ausgestellt werden, sind, vergleichbar 
den Reisepässen, für die Dauer von 15 Jahren befristet. Die Befristung soll dazu beitragen, 
dass das Foto im Führerschein dem gegenwärtigen Aussehen der Betreffenden/des 
Betreffenden entspricht und sie/ihn eindeutig erkennen lässt. 
Anlässlich der Fristverlängerung finden keine ärztlichen Untersuchungen oder 
Fahrprüfungen statt. 
 
Erforderliche Unterlagen: 

• Alter Führerschein  
• Ein neues Passfoto (Hochformat 35 mm x 45 mm) - nicht älter als sechs Monate mit 

glatter Oberfläche (es darf auch gelacht werden)  
• Gegebenenfalls Heiratsurkunde, Scheidungsbeschluss oder Scheidungsurteil bzw. 

amtliche Unterlagen, die die Namensänderung belegen  
 

Kosten: 
• Ausstellung: € 49,50 bei der Ausstellungsbehörde bar zu entrichten  
• Expressherstellung: zusätzlich € 16,00 

  

A c h t u n g : Entgegen den Medienberichten ist für die Ausstellung eines neuen  
   Führerscheines kein Meldezettel erforderlich!  
   Allerdings ist die Heiratsurkunde im Original mitzunehmen, wenn  
   bei jemand noch der ursprüngliche Familienname vor Ehelichung im  
   alten Führerschein eingetragen ist. 

 
Jugendwohlfahrt Sprechstunden in Lambach 

 
Aufgrund mangelnden Kundeninteresses und im Hinblick darauf, dass mit Ressourcen 
sparsam umzugehen ist, wurden die Sprechstunden der Jugendwohlfahrt Lambach mit  
31. Dezember 2011 eingestellt. 
Die Jugendwohlfahrt ist bei der BH Wels-Land, 4600 Wels, Herrengasse 8, Tel. 07242/618-
452 während der Amtsstunden erreichbar. 

 
Rotes Kreuz 

 
Herzlichen Dank an die 31 tapferen TeilnehmerInnen an der Blutspendeaktion 
am 2. Jänner 2012! 

 
Unterweisung mit Prüfung zur Erlangung der Oö. Fischerkarte 

 
des Revieres „Obere Traun-Lambach“ im Stift Lambach:  
 
Samstag, 17. März 2012 - Treffpunkt: 07:45 Uhr am „Gärtnerei-Parkplatz“  
            (zw. Traun und Südseite unterhalb d. Stiftes) und 
Samstag, 31. März 2012 - jeweils 08:00 bis 14:00 Uhr 
 

Kosten: € 50,00 f. Kursgebühr 
  € 49,30 f. Ausstellung der amtlichen Fischerkarte (Scheckkartenformat) 
Der Betrag v.  € 99,30 ist bei Anmeldung bar zu zahlen, Kursunterlagen und Fragenkatalog 
werden dabei ausgehändigt;  
 

Zur Anmeldung benötigen Sie: - Passfoto (nicht älter als 6 Monate) 35 x 45 mm 
 - Lichtbildausweis 
 - vollst. ausgefülltes Anmeldeformblatt (liegt im Stift auf) 
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Der Jungfischer muss spätestens am Tag der Prüfung das 12. Lebensjahr vollendet 
haben! 
 

Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldeschluss: 01. März 2012 
 

Nach positiv abgelegter Prüfung erfolgt die unmittelbare Aushändigung der Fischerkarte! 
 

Information und Anmeldung: Forst- und Fischereiverwaltung Benediktinerstift Lambach, 
4650 Lambach, Klosterplatz 1; Tel.: 07245/21710-106 Frau Wampl (Mo + Do: 07:00-17:00, 
Mi: 07:00-12:00 Uhr; e-mail: fischerei@stift-lambach.at 

 
6. OÖ Gemeindefamilientag 

 

Das Familienreferat veranstaltet am 23. März 2012, 13:30 - 19:00 Uhr, im 
Landesdienstleistungszentrum Linz (Bahnhofplatz 1, 4021 Linz) den 6. Oö. 
Gemeindefamilientag und lädt alle Verantwortlichen in der Gemeinde, die sich für 
familienfreundliche Lebensbedingungen engagieren und interessieren, aber auch alle, denen 
das Thema Familie am Herzen liegt, sehr herzlich dazu ein.  
 

Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Informationen sowie die Einladung finden Sie auf 
www.familienkarte.at – Regionale Familienpolitik. Um Anmeldung mittels Anmeldekarte 
bzw. telefonisch unter 0732/7720-11584 wird gebeten.  

 
Bücherbustermine 

 

 
 
 

Termine - Vorankündungen - Veranstaltungen 
 

  Februar   

02.02. Maria Lichtmess 19:00 Uhr Pfarre 

04.02. Jahreshauptversammlung Seniorenbund 

05.02. Blasiussegen 09:00 Uhr Pfarre 

05.02. Stammtisch 19:30 Uhr GH Kloibhofer ÖVP 

10.02. Jahreshauptversammlung FF 19:30 Uhr GH Oberndorfer Freiwillige Feuerwehr 

12.02. Generalversammlung 10:00 Uhr GH Oberndorfer  TMK 

19.02. Faschingumzug in Lambach LJ, TMK 

20.02. SELBA Leitung: Hainbucher Renate 

21.02. Theaterfahrt nach Linz "Gräfin Marizza" Seniorenbund 

22.02. Aschermittwoch 19:00 Uhr Pfarre 

26.02. Einäscherung 09:00 Uhr Pfarre 

      

  März   

04.03. Familienfasttag, Sammlung - Suppensonntag 09:00 Uhr Pfarre und KFB 

04.03. Stammtisch auswärts ÖVP 

11.03. Mostkost Mehrzweckgebäude Bauernbund 

12.03. SELBA Leitung: Hainbucher Renate 

18.03. Pfarrgemeinderatswahl Pfarre 

26.03. Herrenlauftreff 19:00 Uhr Union Sektion Laufen 

27.03. Damenlauftreff 18:30 Uhr Union Sektion Laufen 

29.03. VS-Osterkommunionmesse 09:00 Uhr Pfarre und VS 

31.03. Frühjahrskonzert 20:00 Uhr Aichkirchen TMK 

      

Montag, 06. Februar 2012  Montag, 26. März 2012 
Montag, 05. März 2012  Mittwoch, 23. April 2012 
      jeweils von 08:00 bis 09:00 Uhr vor der Volksschule 
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Einschreibung in den Kindergarten für das Kindergartenjahr 2012/2013 

 

 
 

Das Juwel des Himmels ist die Sonne- 

Das Juwel des Hauses ist das Kind! 
 

 

Liebe Eltern! 

 

Der Eintritt in den Kindergarten ist für Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt und 

stellt den ersten Loslösungsprozess dar, der die enge Familienbindung lockert. 

Der Kindergarten bietet dem Kind ein reichhaltiges Spiel- und 

Beschäftigungsangebot, das weit über die Möglichkeiten der Familie hinausgeht. 

Der Kindergarten möchte für Ihr Kind alles tun, damit es glücklich ist, Freunde 

findet und viel Neues erleben kann. 

Telefonisch können Sie Ihr Kind im Kindergarten unter der Nummer 27238 bis 

17.2.2012 täglich von 7.00 Uhr - 13.00 Uhr voranmelden. 

Im Anschluss daran erhalten Sie eine Einladung zu einem Aufnahmegespräch im 

Kindergarten.  

Sollte ein Kindergartenplatz während des kommenden Kindergartenjahres 

benötigt werden, (Eintrittsmöglichkeit während des Kindergartenjahres ist 

Semester 2013) bitte ich Sie Ihr Kind, wenn möglich bereits schon jetzt 

vormerken zu lassen. 

Kinder, die aufgenommen werden können, werden zu Schnuppertagen in den 

Kindergarten eingeladen, um ihnen die Möglichkeit zu geben den Kindergarten, 

die Kinder und nicht zuletzt das Team näher kennen zu lernen. 

 

Ihre Kindergartenleitung 

Puchner Bettina 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Bürgermeister 

Franz Pühretmayr e.h. 
 
 


